
 

Buslinien 
Bauhofstraße/Landesmuseum: 6 | 28 | 62 | 64 | 65 | 68 | 78 | 79 | 93 
Neubrunnenplatz/Römerpassage: 6 | 64 | 65 | 78 

Rheinhessen Sparkasse 
IBAN: DE48 5535 0010 1800 0003 31 
Swift-Bic. MALADE51WOR  
 

 
Information zur  
Verwendung Ihrer Daten: 
www.mainz.de/dsgvo  

1 

 

 

Einladung 
 

zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Altstadt am 
Mittwoch, 18.01.2023, 18:00 Uhr, 

Stadthaus Große Bleiche, Konferenzraum 1-4, 5. OG, Löwenhofstr.1 / Große Bleiche 46, 
55116 Mainz 

 
 
Tagesordnung 
 
 
a) öffentlich 
 
1. Diskussionsrunde mit Vertreter:innen des Beirates für Fragen der Bildenden Kunst 
 
2. Mündliche Berichterstattung zum künftigen Werbekonzept 
 
 
Anträge 
 
3. Parkscheinautomat Dr.-Maria-Herr-Beck-Platz (CDU) 

Vorlage: 1526/2022 
 
4. Marktbrunnen (CDU) 

Vorlage: 1527/2022 
 
5. Grün- und Freiflächen im Bleichenviertel (Grüne) 

Vorlage: 0064/2023 
 
6. Informationen zu Fauna und Flora am Mainzer Rheinufer (SPD) 

Vorlage: 0065/2023 
 
7. Einwohnerfragestunde 
 
 
Anfragen 
 
8. Kranzniederlegung Marinedenkmal (Grüne) 

Vorlage: 1717/2022 
 
9. Benennung von Straßen, Plätzen und Brücken (FDP) 

Vorlage: 0030/2023 
 
10. Busspur Weißliliengasse (FDP) 

Vorlage: 0041/2023 



 

 
11. Sanierung Kupferbergterrasse (Grüne) 

Vorlage: 0050/2023 
 
12. Verlagerung der Arbeitsschiffe an das Ufer des Fischtorplatzes (Grüne) 

Vorlage: 0051/2023 
 
13. Stärkung des Freiraumstandortes Innenstadt (Grüne) 

Vorlage: 0057/2023 
 
14. Stärkung des Wohnstandortes Innenstadt (Grüne) 

Vorlage: 0058/2023 
 
15. Stärkung des Einkaufsstandortes Innenstadt (Grüne) 

Vorlage: 0060/2023 
 
16. Rheinquerungen für Rad- und Fußverkehr (Grüne) 

Vorlage: 0061/2023 
 
17. Klimaanpassung und Gestaltung des Ludwig-Lindenschmit-Forums (Grüne) 

Vorlage: 0062/2023 
 
18. Programmkinostandorte im Bleichenviertel (Grüne) 

Vorlage: 0063/2023 
 
19. Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
 19.1. Taubenfütterungsverbot - Hinweisschilder (Grüne) 

Vorlage: 0615/2022 
 19.2. Grüne Gestaltungselemente auf saniertem Rheinufer (Grüne) 

Vorlage: 1234/2022 
 19.3. Informationspolitik Ludwigstraße (Grüne) 

Vorlage: 1237/2022 
 19.4. Informationspolitik Ludwigsstraße II (Grüne) 

Vorlage: 1388/2022 
 19.5. Werbeanlagen und Wegerechte (Grüne) 

Vorlage: 1239/2022 
 19.6. Blumenkästen Lauterenstraße (CDU) 

Vorlage: 1366/2022 
 19.7. Mehr Abstellplätze für Fahrräder an Rathaus und Rheingoldhalle (SPD) 

Vorlage: 0658/2022 
 19.8. Bekämpfung einer wachsenden Rattenpopulation in der Mainzer Altstadt (SPD) 

Vorlage: 1558/2022 
 19.9. Musik- und Glasverbot am Winterhafen? (Grüne, SPD, DIE LINKE, FDP, 

ÖDP) 
Vorlage: 0506/2022 

 19.10. Aktualisierung RheinUferForum (Grüne) 
Vorlage: 0056/2022 



 

 
 19.11. Zusatzantwort zu Anfrage 1522/2022    Bauvorhaben Große 

Langgasse/Welschnonnengasse 
 
20. Sachstandsberichte 
 
21. Beschlussvorlagen 
 21.1. Zusatzantwort zu Beschlussvorlage 1378/2022  Wirtschaftliche Beteiligungen: 

Rheingoldhalle GmbH &Co.KG (RGH KG) 
 21.2. Kino-Kultur in der Landeshauptstadt Mainz 

Vorlage: 1741/2022 
 
22. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
23. Stadtteilmittel 
 
 
b) nicht öffentlich 
 
24. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
25. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
Mainz, 12.01.2023 
 
gez. Dr. Brian Huck 
Ortsvorsteher 
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Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 
im Ortsbeirat  

Mainz-Altstadt 
 
 
 
 
 

 
 

Anfrage zur Ortsbeiratssitzung am 18. Mai 2022 
Taubenfütterungsverbot – Hinweisschilder 

 
In Ihrem Schreiben vom 12. April 2022 hat die Beigeordnete Frau Matz unter Bezugnahme 
auf mein Schreiben vom 15. März 2022 an das Amt 30 zum Thema „Hinweisschilder 
Fütterungsverbot“ erklärt, dass es aus Sicht der Verwaltung nicht möglich sei, „alle Personen 
mit Schildern zu erreichen“. Um das häufige Füttern von Tauben und Wasservögeln 
einzudämmen, hält sie die Kooperation mit der „Stadttaubenhilfe“ und regelmäßige 
Kontrollen für ausreichend.  
 

Wir fragen die Verwaltung: 

1. Stimmt die Verwaltung der Feststellung zu, dass die Zielsetzung des Schreibens vom 

15. März keineswegs darin bestand, „alle Personen mit Schildern zu erreichen“, und 

damit die Begründung für die ablehnende Haltung der Verwaltung nicht schlüssig ist? 

Wenn ja, was spricht dann noch dagegen, einzelne Hinweisschilder, die das 

Fütterungsverbot bekannt machen, an einigen neuralgischen Orten in der Altstadt zu 

platzieren? Wenn nein, warum nicht? 

2. Zur Kooperation mit der „Stadttaubenhilfe“:  

Wie viele Taubenschläge wurden bereits errichtet und wo befinden sich diese? 

Wird die Entwicklung bzw. Wirksamkeit dieser Maßnahme evaluiert? 

Wie groß ist der messbare Erfolg? 

Auf welchen weiteren Ebenen kooperieren Stadt und Taubenhilfe? 

3. Wie oft wurden bei den angesprochenen Kontrollen zur Eindämmung der Fütterung 

im vergangenen Jahr Personen konkret angesprochen? Wie viele Personen wurden 

dabei angesprochen und wie hoch ist das Aufkommen der wegen dieser 

Ordnungswidrigkeit verhängten Geldbuße? 

 

Ludwig Julius 

Bündnis 90/Die GRÜNEN 
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Antwort zur Anfrage Nr. 1234/2022 der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ortsbeirat Mainz-Altstadt 
betreffend Grüne Gestaltungselemente auf saniertem Rheinufer (Grüne) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
Die Verwaltung sieht einen erheblichen Bedarf an zusätzlichen vielfältigen, attraktiven und im 
Alltag für Bürger:innen gut nutzbaren Aufenthaltsmöglichkeiten am Rheinufer der Innenstadt, 
insbesondere auch vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit aufgetretenen Nutzungskon-
flikte in anderen Uferabschnitten. Der bislang abseits von Veranstaltungen nur schlecht nutz-
bare Freiraum zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Tiefgarage soll daher nach der derzeit lau-
fenden Neugestaltung durch geeignete Maßnahmen im Sinne der freiraumgebundenen Naher-
holung aufgewertet werden, ohne dabei seine Funktion als wichtiger Veranstaltungsort zu be-
einträchtigen.  
 
Die Fortsetzung der Baumreihe südlich der Brücke als ortsfeste Pflanzung ist demnach nicht 
möglich, da die gesamte Fläche bei Veranstaltungen flexibel genutzt werden können muss. 
Zurzeit wird durch die Verwaltung untersucht, in welchem Umfang und unter welchen Rah-
menbedingungen eine reversible Begrünung und Möblierung des Uferabschnitts sowie ein 
zusätzliches gastronomisches Angebot mit den regelmäßig dort stattfindenden Veranstaltun-
gen vereinbart werden kann.  
 
Das Rheinufer wird in der gesamten Fläche mit den verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten 
weiterhin allen Bürger:innen zur Verfügung stehen, aus diesem Grund sieht die Verwaltung 
keine Möglichkeit, die wechselnden Schausteller:innen an den Kosten der notwendigen Sanie-
rung der befestigten Fläche im 1. Bauabschnitt zu beteiligen.  
 
 
Mainz, 22.11.2022 
 
gez. Steinkrüger 
 
Janina Steinkrüger 
Beigeordnete 
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Antwort zur Anfrage Nr. 1366/2022 der CDU im Ortsbeirat Mainz-Altstadt betreffend 
Blumenkästen Lauterenstraße (CDU) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
Insgesamt befinden sich in der Lauterenstraße, einschließlich der Ecksituation zur Weintor-
straße, 12 Beton- bzw. Waschbetonkübel unterschiedlicher Abmessungen. Die Kübel sind 
nicht im Eigentum und der Unterhaltung des Grün- und Umweltamtes. Bei den meisten Kübeln 
ist eine Betreuung und Pflege erkennbar, einige wiederum scheinen aktuell nicht betreut zu 
werden. Der Verwaltung liegt kein Verzeichnis über die potentiellen Kübelbesitzer:innen vor. 
Gerne können sich Personen mit bestehender Patenschaft oder Interessierte an das Grün- und 
Umweltamt wenden, um eine Übersicht über die Patenschaften zu erstellen.  
 
 
Mainz, 15.12.2022 
 
gez. Steinkrüger 
 
Janina Steinkrüger 
Beigeordnete 
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Antwort zur Anfrage Nr. 1558/2022 der SPD im Ortsbeirat betreffend Bekämpfung einer 
wachsenden Rattenpopulation in der Mainzer Altstadt (SPD) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
1. Welche Erkenntnisse liegen der Verwaltung zu der von mehreren Stadtteilen gemeldeten 

wachsenden Rattenpopulation vor? Liegen Schätzungen zur Anzahl von Haus- bzw. Wander-
ratten oder auch Mäusen vor? 

 
Bezüglich der bei uns gemeldeten Rattensichtungen liegen uns keine Daten vor, die eine 
Steigerung belegen. Eine Schätzung der Tierpopulationen liegt dem Standes-, Rechts- und 
Ordnungsamt nicht vor. 

 
 
2. Was sind nach Ansicht der Verwaltung die Gründe für das wachsende Rattenproblem: Eine 

veraltete Kanalisation? Klimawandel mit längeren warmen Jahreszeiten, die eine Vermeh-
rung begünstigen? Essensreste in öffentlichen Anlagen, rund um Abfalleimer, aber auch in 
der Kanalisation? „Gelbe Säcke“ mit leeren Lebensmittel-Verkaufs-verpackungen am Stra-
ßenrand, Vogel-Futterstellen in Vorgärten? 

  
 Bitte beachten Sie die Ausführungen zu Ziffer 1. 
  
 Darüber hinaus sei angemerkt, dass das Rattenvorkommen in der Stadt aufgrund der direk-

ten Wasserlage kein spezifisches Problem der Stadt Mainz ist. 
 
 Der Einfluss des Klimawandels oder weiterer Faktoren ist vom Standes-, Rechts- und Ord-

nungsamt nicht wissenschaftlich auswertbar. 
 
 Punktuell kann durch illegale Müllentsorgung, das Abstellen von Müllgefäßen und durch 

absichtliches Ausbringen von Futtermitteln kurzzeitig eine größere Anzahl der Tiere gesich-
tet werden.  

  
 
3. Wer ist in der Mainzer Stadtverwaltung für die Problematik zuständig (Ordnungsamt oder 

Umweltamt) und mit welchem Konzept soll eine professionelle sowie ökologisch vertretbare 
Vor-Ort-Bekämpfung beispielsweise in der Kanalisation erfolgen? An wen können sich be-
troffene Personen wenden? 

 
 Die Zuständigkeit ist hierbei auf mehrere Stellen verteilt: Grundsätzlich ist für private 

Grundstücke zunächst immer der Eigentümer zuständig, für die öffentlichen Straßen und 
Kanäle obliegt die Zuständigkeit dem Wirtschaftsbetrieb und für die öffentlichen Grünanla-
gen und Spielplätze ist das Grün- und Umweltamt zuständig.   

 
 Sollten im privaten Bereich keine Maßnahmen erfolgen, kann das Standes-, Rechts-und 

Ordnungsamt als Infektionsschutzbehörde im Rahmen des Infektionsschutz-gesetzes tätig 
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werden. Das bedeutet, dass bei einer erheblichen Gesundheitsgefahr nach entsprechender 
Bewertung durch das Gesundheitsamt ordnungsbehördliche Verfügungen an die Eigentü-
mer erlassen werden, die auch die Androhung von Zwangsmaßnahmen zur Bekämpfung der 
Schädlinge beinhalten können. 

 
 Ein entsprechendes Konzept ist nicht bekannt. 
 
 
 
Mainz, 21 November 2022 
 
gez. 
 
Manuela Matz 
Beigeordnete 
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Antwort zur Anfrage Nr. 0506/2022 der Parteien im Ortsbeirat Mainz-Altstadt betreffend 
Musik- und Glasverbot am Winterhafen? (Grüne, SPD, DIE LINKE, FDP, ÖDP) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
1.  Wieso reichen die bestehenden Regelungen zur Lärmbeschränkung nicht aus? 
 
Die Regelungen reichen nicht aus, da das Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) in des-
sen § 6 Abs. 3 den Betrieb von Tongeräten u.a. in öffentlichen Anlagen bei Vorliegen der Mög-
lichkeit der erheblichen Belästigung von anderen Personen bzw. Beeinträchtigung der natürli-
chen Umwelt verbietet. Demnach stünde die Verwaltung im Falle eines Ordnungswidrigkeiten-
verfahrens in der Beweislast, dass mindestens eine mögliche Belästigung vorgelegen haben 
muss, bspw. durch eine Lärmpegelmessung aufgrund der Entfernung zur Wohnbebauung. Dies 
stellt sich aber aufgrund der Vielzahl der in diesem Bereich betriebenen Tongeräte und der 
Erfahrungen der letzten Jahre, dass es zu einer sehr hohen Anzahl von Lärmbeschwerden aus 
dem Bereich des Winterhafens kommt, als nicht praktikabel dar. 
 
 
2.  Warum soll das Musikverbot nur an der Winterhafenmole gelten, die rund 120 Meter 

von den nächsten Wohnungen entfernt ist, und nicht an der Winterhafen-promenade, 
die unmittelbar an die Wohnhäuser grenzt? Wäre es nicht sinnvoller, die Promenade 
statt der Mole zu schützen und dafür ein anderes rechtliches Instrument als das der 
Grünsatzung zu wählen? 

 
Die Winterhafenpromenade stellt keine Grünanlage dar, insofern kann keine Regelung über die 
Grünanlagensatzung erfolgen, sondern es hätte eine immissionsschutz-rechtliche Allgemein-
verfügung erlassen werden müssen. Da jedoch die stetigen Erkenntnisse der Verwaltung zei-
gen, dass vorrangig die relevanten Tongeräte im Bereich des Victor-Hugo-Ufers und der Grün-
anlage betrieben werden, wurde hierfür keine Notwendigkeit und auch keine rechtliche Grund-
lage erkannt. Ergänzend ist anzumerken, dass sofern Tongeräte auf der Winterhafenpromena-
de betrieben werden, hier aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Wohnbebauung und somit 
höheren Lautstärkepegel die nach § 6 Abs. 3 LImSchG für das Vorliegen des gesetzlichen Ver-
botes erforderliche mögliche Belästigung als sehr wahrscheinlich einzustufen ist. 
 
 
3. Sieht die Verwaltung es nicht als offensichtlich an, dass die punktuellen Verbote am 

Winterhafen die Probleme in die Nachbarschaft verlagert? Wieso kann die 
Bewohnerschaft an der Uferstraße und am Fischtorplatz nicht gleichermaßen wie am 
Winterhafen geschützt werden? Warum wird den Hotelgästen an der Malakoff-Terrasse 
ein Schutz verwehrt? Wie begründet die Verwaltung die Ungleichbehandlung je nach 
Wohngebiet? 

 
Für die genannten Bereiche liegen nicht die gleichen Erkenntnisse vor, wie für den Bereich des 
Winterhafens. Zudem gelten auch hier die v.g. Ausführungen zu Frage 2, sodass auch hier ein 
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Einschreiten im Einzelfall aufgrund der gesetzlichen Regelungen weiterhin möglich ist. Im Üb-
rigen sind allzu großräumige Verbote nahezu nicht zu kontrollieren. 
 
 
4.  Das Musikverbot („Tongeräteverbot“) soll gemäß der Definition in der neuen Grünanla-

gensatzung „Geräte, die der Erzeugung oder Wiedergabe von Schall oder Schallzeichen-
dienen“ umfassen. In der Beschlussvorlage wird betont: „Nahezu jedes Smartphone ist 
in der Lage Musik abzuspielen.“ Ab wann fällt ein Smartphone unter das geplante Ver-
bot? Wie kann ein Smartphone, selbst bei voller Lautstärke, die Nachtruhe in Wohnun-
gen, die 120 Meter entfernt sind, stören? Warum beschränkt sich das Verbot nicht auf 
Geräte, die Schall verstärken? („Lautsprecher“, „Verstärker“) 

 
Neben der Feststellung, wonach nahezu jedes Smartphone in der Lage ist, Musik abzuspielen, 
definiert die Beschlussvorlage auch den Anwendungsbereich der Regelungen im Bezug auf 
Smartphones. Das Verbot umfasst die Nutzung von Smartphones nur insoweit, als diese nicht 
als Kommunikationsmittel verwendet werden, sondern als bloßes Wiedergabemedium, ähn-
lich eines Lautsprechers. Eine Beschränkung des Verbots auf Lautsprecher widerspricht dem 
Sinn und Zweck der geänderten Satzung, da auch durch Smartphones Belästigungen verur-
sacht werden, welche die Satzung unterbinden soll. Die Regelungen dienen dabei sowohl dem 
Schutz der Nachtruhe der angrenzenden Wohnbebauung, als auch dem Schutz unbeteiligter 
Personen. 
 
 
5. Gibt es einfach zu bedienende, tragbare Schallmessgeräte, mit denen eine Überschrei-

tung von Grenzwerten kontrolliert werden könnte? 
 
Derartige Geräte zur Schallmessung gibt es. Diese liefern jedoch immer nur ein punktuelles 
Messergebnis am Messort und lassen auf dieser Grundlage keine Beurteilung für die Über-
schreitung von Grenzwerten insgesamt zu.  
 
 
6. War die Zahl und Größe der Abfallbehälter (Eimer, Container, etc.) im letzten Sommer 

immer ausreichend? Kam es vor, dass sie überfüllt waren? Wie steht die Verwaltung 
zum Vorschlag, auch Glascontainer aufzustellen, um eine Mülltrennung zu ermögli-
chen? Wie steht Sie zu der Idee, eine kleine Entsorgungsinsel zu ergänzen, die als zent-
rale, gut erkennbare Anlaufstelle neben einem Müllcontainer auch Glascontainer sowie 
öffentliche Öko-Toiletten enthält? 

  
Im Bereich des Winterhafens sind fest 18 Papierkörbe installiert, welche in den Sommermona-
ten mindestens einmal täglich geleert werden. Zusätzlich sind fünf Unterflurbehälter am Vic-
tor-Hugo-Ufer installiert, welche mindestens einmal wöchentlich geleert werden. Das zur Ver-
fügung gestellte Volumen ist in der Regel ausreichend, um das anfallende Abfallaufkommen 
aufzunehmen. Durch die exzessive Nutzung öffentlicher Flächen kam es zu erhöhtem Müllauf-
kommen, woraufhin weitere mobile Gefäße aufgestellt wurden. Im Rahmen der Aufstellung 
wurden in Absprache mit dem im Stadtgebiet Mainz für die Glasentsorgung zuständigen Ent-
sorger Knettenbrech & Gurdulic ebenfalls Glastonnen aufgestellt, welche durch die Bevölke-
rung nicht in dem angedachten Zweck der Glasentsorgung genutzt wurde. 
 
Hauptproblem ist der achtlos hinterlassene Müll auf den Flächen – hierbei handelt es sich um 
ein strukturelles Problem, an dem Entsorgungsinseln nach Einschätzung des Entsorgungsbe-
triebes nicht entscheidend zur Sauberkeit beitragen.  
 



 
7. Liegt das Problem der Scherben nach den Erfahrungen eher darin, dass Flaschen acht-

los liegen gelassen werden oder dass sie bewusst neben (statt in) den Abfallbehälter 
abgestellt wurden (z.B. weil an Pfandsammler oder an Glastrennung gedacht wurde)? 

 
Hauptsächlich liegen Wein- und Schnapsflaschen auf den Flächen. Auch Bierflaschen bleiben 
aufgrund des geringen Pfandbetrags und vergleichsweise hohen Gewichts auf den Flächen 
oder werden neben die Papierkörbe gestellt. Die bereit gestellten Glastonnen werden nicht 
genutzt. Das große Problem ist die mutwillige Zerstörung der Glasflaschen.  
 
8. Wann und wie häufig wurden im letzten Sommer „Müllscouts“ eingesetzt? Welche Er-

fahrungen wurden gemacht? Ist geplant, deren Einsatz in diesem Sommer zu intensivie-
ren? Wie sind die Kosten für deren Einsatz mit den Kosten für den Einsatz privater Si-
cherheitsdienste zu vergleichen? 

 
Bei den „Grillscouts“ handelt es sich um ein Projekt des Entsorgungsbetriebs der Stadt Mainz. 
 
Der Entsorgungsbetrieb reinigt im Auftrag des Wirtschaftsbetriebs dessen Grundstück, die 
Grillfläche am Winterhafen. Da der Zustand der Grillfläche durch Littering schon vor Jahren 
immer schlechter wurde, wurde 2015/16 die Idee der Grillscouts (ähnlich wie in Köln) entwi-
ckelt, um der Unsitte des Litterings entgegen zu wirken. Diese Maßnahme wird seit 2017 jähr-
lich durchgeführt. 
 
Der Entsorgungsbetrieb reinigt die Flächen im Winterhafen und entlang des Rheinufers in den 
Sommermonaten täglich.  
 
Gleichzeitig mit der „Einführung“ der Grillscouts, wurden in der Grünfläche fünf versenkte Ab-
fallbehälter á 1,5 m³ installiert. Somit stehen am Winterhafen mit 7,5 m³ ausreichendes Ab-
fallvolumen zusätzlich zu den öffentlichen Abfallkörben zur Verfügung. An der Grillfläche ste-
hen außerdem Abfalltütenspender, an denen sich die Besucher:innen bedienen können, wenn 
kein Grillscout vor Ort ist. 
 
Bei den Grillscouts handelt es sind junges Promotionpersonal einer Personalagentur, das die 
Aufgabe hat die Griller:innen sympathisch anzusprechen und wenn nötig Abfallsäcke zur Ver-
fügung zu stellen sowie auf die Abfallbehälter aufmerksam zu machen.  
 
Die Erfahrung des Entsorgungsbetriebes ist, dass im Vergleich zu früheren Jahren weniger Ab-
fall in der Fläche und mehr in den Behälter zu finden ist. Dadurch wird der Aufwand für die 
Straßenreinigung geringer. 
 
Bedingt durch die Pandemie wurden die Grillscouts im letzten Jahr erst ab der 22 KW 2021 bis 
zur 38 KW 2021 eingesetzt. Die Einsatzzeit ist freitags - sonntags von 
17 – 21 Uhr, im Spätsommer von 16 – 20 Uhr sowie zusätzlich an Feiertagen.  
 
Der Einsatz in 2022 startete bereits am Osterwochenende. 
 
Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz hat keine Erfahrungen zu Kosten privater Sicherheits-
dienste.  
 
9. Wann (zu welchen Uhrzeiten) wurden im letzten Sommer die Abfallbehälter geleert? 

Wann (zu welchen Uhrzeiten) wurde die Mole gereinigt? Welche Kosten wurden hier-
durch verursacht? 



 
Die fest installierten Papierkörbe werden täglich gegen 06.30 Uhr geleert. Die Unterflurbehälter 
werden stets montags und nach Bedarf weitere Male mehrfach wöchentlich geleert, ebenso 
wie die zusätzlich aufgestellten mobilen Tonnen. 
 
Das Victor-Hugo-Ufer wird in den Sommermonaten ebenfalls täglich gegen 06.30 Uhr gereinigt. 
 
10. Wäre es aus Sicht der Verwaltung sinnvoll, herumliegende Flaschen noch abends durch 

den Entsorgungsbetrieb einzusammeln, um zu vermeiden, dass Scherben entstehen, 
die am darauffolgenden Morgen mühsam entfernt werden müssten? Gibt es Erfahrun-
gen in Mainz mit abendlichen Leerungen von Behältern, Sammlungen von Flaschen o-
der Reinigungen von Flächen? Wie sind die arbeitszeitlichen Regelungen im Entsor-
gungsbetrieb? 

  
Die Glasproblematik entsteht in der Regel in den späten Abend- und Nachtstunden. Eine Rei-
nigung würde stets nur einen kurzen Erfolg erzielen, der aufgrund der vorherrschenden Stim-
mung in den Abend- und Nachtstunden nur unter Schutz erfolgen könnte. 
 
11. Wurden bereits kreative Ideen zur Eindämmung des Glas- und Einwegmülls geprüft wie 

Maßnahmen, die auf sogenannte Nudging-Ansätze aufbauen? (niedrigschwellige Anrei-
ze zur Verhaltensänderung, z.B. Abfall-Fangkörbe und eine Aufmerksamkeitsfokussie-
rung auf die Abfallbehälter). Sind neue Werbestrategien gegen Müll, Glaszerstörung 
und Lärmbelästigung vorgesehen (z.B. mit Schilder mit Meenzer Sprüchen)? Wie steht 
die Verwaltung zum Vorschlag, die Abfallbehälter mit Leuchtmarkierungen zu versehen, 
damit sie im Dunkeln besser wahrgenommen werden? 

  
Es wurden bereits einige Versuche unternommen, das negative Abfallverhalten in das Be-
wusstsein der Bevölkerung zu rücken und somit eine Änderung herbei zu führen. Beschilde-
rungen, Sprüche auf Papierkörben, Stimmungsaschenbecher und der Einsatz der Grill-Scouts, 
welche wie bereits vorab unter Punkt 8 beschrieben Müllsäcke verteilen und auf die Entsor-
gungsmöglichkeiten hinweisen sind hier nur einige Beispiele. Weiterhin wurde vor einiger Zeit 
über mehrere Tage die Reinigung ausgesetzt und gleichzeitig in einem Holzkubus der Idealzu-
stand dargestellt. Im Rahmen dieser Aktion wurde das gesammelte Altglas einer Saison auf 
der Malakoff-Terrasse auf einem Haufen abgeladen, um auch diese Problematik in das Be-
wusstsein der Bevölkerung zu rücken. Leuchtmarkierungen der Entsorgungsmöglichkeiten 
sind aufgrund der Beleuchtung der Uferpromenade nicht vorgesehen. 
 
 
12. Wie sollen die geplanten Verbote durchgesetzt werden? (Wie wird kontrolliert? Zu wel-

chen Uhrzeiten? Mit wie viel Personal?) 
 
Der Zentrale Vollzugs- und Ermittlungsdienst kontrolliert - teilweise in Zusammenarbeit mit der 
Polizei - regelmäßig (auch unter der Woche) anlasslos den Bereich des Winterhafens, insb. im 
Zeitraum nach 22:00 Uhr. Bei entsprechenden Lärmbeschwerden wird diesen auch im Rahmen 
der personellen Ressourcen sowie der Auftragslage nachgegangen. Der Personalansatz wird 
dabei situativ aus einsatztaktischen Erwägungen heraus unter Beachtung der Eigensicherung 
festgelegt und variiert demnach nach Einsatzanlass und vorliegenden Erkenntnissen, z.B. zur 
anwesenden Personenzahl, Anzahl und Intensität von Lärmbeschwerden usw., zwischen min-
destens 2 und bis zu 10 Personen. 
 
 



13. Was ist der Grund, warum die Verwaltung zur Durchsetzung auch auf private Sicher-
heitsdienste setzt? Wie ist deren Qualifikation und Ausrüstung? Welche Kosten werden 
für den Einsatz im kommenden Sommer kalkuliert? Wie ist die Zusammenarbeit und 
Aufgabenteilung zwischen Ordnungsamt, Polizei und privaten Sicherheitsdiensten ge-
plant? 

 
Da der Zentrale Vollzugs- und Ermittlungsdienst nicht permanent zu den relevanten Zeiten im 
Bereich des Winterhafens anwesend sein kann und auch andere, eilbedürftige Einsatzmaß-
nahmen (z.B. Unterbringungen nach dem PsychKHG) zum Teil vorrangig durchgeführt werden 
müssen, setzt die Verwaltung auch im Jahr 2022, wie auch im Jahr 2021, sog. Scouts ein, die 
im Zeitraum vom 18.03. bis 30.10.2022 an Freitagen und Samstagen jeweils mit zwei Perso-
nen in der Zeit von 20:00 Uhr bis 04:00 Uhr den Bereich Bestreifen und dabei folgende Aufga-
ben entsprechend der vertraglich vereinbarten Aufgabenbeschreibung wahrnehmen: 
- Ansprache von Personen(-gruppen), welche Bluetooth-Lautsprecher, Musikinstrumente oder 
vergleichbare Geräte betreiben und diese auf die gesetzliche Nachtruhe (ab 22:00 Uhr) sowie 
das Verbot des Betriebs von den v. g. Geräten hinweisen 
- Ansprache von Personen(-gruppen), welche sich allgemein laut verhalten und diese auf die 
gesetzliche Nachtruhe (ab 22:00 Uhr) hinweisen 
- Ansprache von Personen(-gruppen), welche Müll liegen lassen oder diesen anderweitig 
rechtswidrig entsorgen 
- nötigenfalls Unterstützungsanforderung beim Zentralen Vollzugs- und Ermittlungsdienstes 
des Ordnungsamtes (06131 – 12 49 333) oder der zuständigen Polizeiinspektion Mainz 1 o-
der 2 bzw. im Notfall polizeilicher Notruf 110 
 
Hierdurch soll erreicht werden, dass durch Ansprachen noch unterhalb des behördlichen Ein-
schreitens und ggf. Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, die anwesenden Personen 
für die gesetzlichen Vorschriften sensibilisiert werden und somit an deren Eigenverantwortung 
appelliert wird. 
Die v. g. Ansprachen sollen dabei freundlich aber bestimmt erfolgen. Dies grenzt die vom Ord-
nungsamt eingesetzten Scouts zu den sog. "Grillscouts" des Entsorgungsbetriebs oder "Som-
mernachts-Scouts" des Amtes für Jugend und Familie ab, welche die Ansprachen der Personen 
zielgruppenorientiert durchführen. 
 
Die Scouts haben keinerlei hoheitliche Befugnisse und verfügen über keine besondere Ausrüs-
tung (z.B. Handfesseln, Reizstoffsprühgerät o.ä.). Um deutlich zu machen, dass die Scouts 
keine Mitarbeiter:innen der Ordnungsbehörde sind gibt die Aufgabenbeschreibung ferner vor, 
dass als Dienstkleidung formelle Kleidung (z.B. Hemd) mit gelben Warnwesten  ohne die Auf-
schrift "Security" o.ä. zu tragen ist. Die Warnwesten dienen dabei der besseren Sichtbarkeit 
der Scouts sowie deren Schutz im öffentlichen Verkehrsraum, da sich diese auf Wegen bewe-
gen, auf denen auch im Dunkeln zahlreiche Radfahrer:innen unterwegs sind. 
 
Die beauftragte Firma darf ausschließlich Personal einsetzen, welches die Voraussetzungen 
nach § 34a Abs. 1a Satz 1 und Satz 2 der Gewerbeordnung erfüllt. Demnach hat das Personal 
eine erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung vor einer Industrie- und Handelskammer nach-
zuweisen und muss die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen. Im Rahmen der Zuverlässig-
keitsprüfung durch die zuständige Ordnungsbehörde wird u.a. eine unbeschränkte Auskunft 
aus dem Bundeszentralregister sowie eine Stellungnahme der Polizei (meist Landeskriminal-
amt) eingeholt.  
 
 
 
 



14. In der Pressemitteilung der Stadt vom 09.03.2022 heißt es: „Auch die auf öffentlicher 
Fläche immer wieder zu beobachtenden und mittels mobiler Tische durchgeführten 
Trinkspiele werden ab sofort als illegale Sondernutzung gewertet.“ Wieso findet sich 
dies nicht in den beiden Beschlussvorlagen? Wie ist hierbei die Beteiligung der Gremi-
en sichergestellt? Wie kommt es, dass die Verwaltung Spiele wie „Wikingerschach“ 
verbieten möchte, die weder Lärm noch Abfälle produzieren? Was genau möchte sie mit 
einem Verbot von Spielen erreichen? 

 
Zunächst ist anzumerken, dass hiervon nur die Spiele erfasst sind, die auf öffentlichen, ge-
widmeten Straßen und Wegen gespielt bzw. aufgebaut werden. Nutzungen der Grünanlage 
sind hiervon nicht betroffen. Dies betrifft also lediglich die asphaltierten Straßen und Wege, 
insb. den Hauptweg des Victor-Hugo-Ufers, welcher auch eine der Hauptverbindungen für Fahr-
radfahrer:innen entlang des Rheinufers darstellt. Somit stellen entsprechende Nutzungen der 
Wege, die den Gemeingebrauch überschreiten ohnehin eine erlaubnisbedürftige Sondernut-
zung dar (§ 41 Abs 1 S. 1 LStrG). Derartige Sondernutzungen sind nicht zulässig, wenn hier-
durch die Sicherheit und Leichtigkeit des (Fahrrad-)Verkehrs beeinträchtigt ist, was durch auf-
gebaute Tische, Wikingerschach-Figuren o.ä. auf einem vielbefahrenen Fahrradweg (auch zur 
Abend- und Nachtzeit) evident der Fall ist. 
Eine Gremienbeteiligung ist für eine solche Prüfung und Entscheidung nicht erforderlich, es 
handelt sich hierbei um ein Geschäft der laufenden Auftragsverwaltung (§ 47 Abs. 1 Nr. 3 Ge-
mO). 
 
 
15. Seit wann hat sich nach Beobachtung der Verwaltung die Problematik am Winterhafen 

entscheidend verschärft? Sieht die Verwaltung einen Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie und der Schließung von Clubs, Bars, Kinos etc.? Sieht die Verwaltung die 
Chance, dass sich die Problematik mit dem Ende der Schließungen wieder entspannt? 

 
Die Problematik hat sich nach Einschätzung der Verwaltung innerhalb der letzten fünf Jahre 
verschärft. Mit Öffnung der Clubs u. ä. hat sich die Situation wieder etwas normalisiert.  
 
 
16. Sind in der Verwaltung die Ergebnisse der Untersuchung von Prof. Thomas Bierschenk 

(Institut für Ethnologie der Universität Mainz) bezüglich der Polizeistrategie am Winter-
hafen bekannt? Inwiefern wurden oder werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse bei 
der Lösungsstrategie der Verwaltung berücksichtigt? 

 
Die Ergebnisse sind der Verwaltung bekannt und es erfolgt zwischenzeitlich eine weitergehen-
de Kooperation mit der Forschungsgruppe, inkl. der Begleitung von Streifen des Zentralen 
Vollzugs- und Ermittlungsdienstes. 
Soweit möglich werden entsprechende Erkenntnis bei der Erarbeitung und Umsetzung von 
Lösungsstrategien berücksichtigt. 
 
 
17. Sind in der Vergangenheit am Winterhafen oder bei ähnlichen Problematiken Streetworker 
eingesetzt worden? Wenn ja: Mit welchen Erfahrungen? Wenn nein: Wäre dies aus Sicht der 
Verwaltung künftig sinnvoll? 
 
In den vergangenen Jahren waren aus dem Fachbereich Kinder- und Jugendschutz sowohl die 
Jugendschutzbeauftragte als auch die beiden Streetworker:innen regelmäßig vor Ort (Winter-
hafen, Rheinpromenade und Zollhafen). Die Zielgruppe der Streetworker:innen – auffällig und 
gewaltbereite Jugendliche – sind am Winterhafen kaum vorhanden. 



 
Bei den Jugendschutzkontrollen wurden keine Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festge-
stellt.  
 
In den letzten Jahren waren die Präventions-, Coronascouts und später zum Thema Lärm und 
Müll auch unsere Sommernachtsscouts des Fachbereichs vor Ort und haben dort junge Er-
wachsene angesprochen. 
 
 
18. Ist die Verkehrsüberwachung in den problematischen Nächten im Einsatz, um das illegale 
Befahren bzw. Parken am Winterhafen zu unterbinden? Wenn nein: Ist die Polizei hier bei Fra-
gen des ruhenden Verkehrs tätig geworden? Inwieweit tragen ausbleibende Kontrollen zur At-
traktivität des Gebietes für auswärtige „Partytrupps“, die mit PKW anreisen, bei?  
 
Der Bereich des Winterhafens wird von der Verkehrsüberwachung im Rahmen der regulären 
Dienstzeiten und auch bei Nachteinsätzen überwacht und Verstöße werden geahndet. Hierbei 
liegen und lagen keinerlei Beschwerden über das „illegale Befahren bzw. Parken am Winterha-
fen vor. 
 
Die Polizei, die wir um Stellungnahme gebeten hatten, führt hierzu folgendes aus:  
 
Der Polizeidirektion Mainz und auch der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Mainz 1 liegen 
und lagen keinerlei Beschwerden über „illegales Befahren bzw. Parken am Winterhafen“ vor. 
Ein mögliches Problemfeld konnte in der Vergangenheit entsprechend nicht festgestellt wer-
den. 
 
Die in der Anfrage bezeichneten „Partytrupps“ sind oftmals unter 18 Jahren. Der weitere Anteil 
an Heranwachsenden, der dass 18. Lebensjahr bereits vollendet hat, benutzt zur An- und Ab-
reise oftmals den öffentlichen Personennahverkehr. 
 
Insgesamt kann von unserer Seite entsprechend beantwortet werden, dass die Polizei Mainz 
nicht in das – aus unserer Sicht nicht vorhandene – Problemfeld „illegales Befahren und Par-
ken am Winterhafen“ eingegriffen hat. 
Die Vielzahl an Besuchern kommt nach unseren Wahrnehmungen zu Fuß oder mit dem öffent-
lichen Personennahverkehr.  
 
Durch Kontrollen des Verkehrsüberwachungsamtes würde die Attraktivität folglich nicht abge-
schwächt werden. 
 
 
19. Teilt die Verwaltung die Auffassung des Ortsbeirats, dass die Altstadt mehr öffentlichen 

Raum (entfernt von Wohnbebauung) zum Feiern und für Jugendkultur sowie auch zur ruhi-
gen Erholung im Grünen benötigt? Welche Orte hält die Verwaltung für geeignet – und für 
geeigneter als die Winterhafenmole? Inwiefern könnte der Bereich am Rheinufer links und 
rechts der Theodor-Heuss-Brücke hierfür hergerichtet und attraktiviert werden? Wie steht 
die Verwaltung zur Initiative des Ortsbeirats für einen Schlossgarten? 

 
Die Verwaltung teilt die Auffassung, dass in der Altstadt ein Mehrbedarf an Freiräumen vor-
handen ist, die sowohl einer individuellen als auch einer gruppenbezogenen Nutzung offen-
stehen. Dies gilt insbesondere auch für die Nutzungsinteressen Jugendlicher und junger Er-
wachsener.  



Die Freiräume um die Theodor-Heuss-Brücke sind durch ihre Zweckbestimmung als Flächen für 
Sondernutzungen, wie Feste und andere Großveranstaltungen, in ihrer Gestaltung weitgehend 
gebunden.  
Grundsätzlich wird die Idee einer Neugestaltung und Aufwertung der Freiräume rund um das 
Kürfürstliche Schloss positiv beurteilt. Eine Ausdehnung des Grünflächenangebots wird be-
grüßt. Auch eine denkmalgerechte Sanierung des Ernst-Ludwig-Platzes als bedeutendes Bei-
spiel der Freiraumgestaltung der 1960er Jahre ist unbedingt wünschenswert. 
 
 
20. Wird die Verwaltung im Vorfeld neuer Maßnahmen einen „Runden Tisch“ der Jugendor-

ganisationen der demokratischen Parteien des Stadtrats einberufen? Hier könnte nicht 
nur über die Situation am Winterhafen gesprochen werden, sondern auch grundsätz-
lich, auf welche Weise unser Altstadtufer für alle Generationen entwickelt werden und 
wie eine gemeinsame Verantwortung für das Leben am Fluss aussehen kann. 

 
Beim "Runden Tisch" am 08.03.2022 waren auch bereits Vertreter:innen der Jugendorganisati-
onen eingeladen.  
 
Mainz, 12.12.2022 
 
gez. Steinkrüger 
 
Janina Steinkrüger 
Beigeordnete 
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Antwort zur Anfrage Nr. 0056/2022 der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ortsbeirat Mainz-Altstadt 
betreffend Aktualisierung RheinUferForum (Grüne) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
1) Bei welchen breit angelegten Beteiligungsprozessen standen die Empfehlungen aus dem 
RheinUferForum zur Aktualisierung an (Punkt 1 des Stadtratsantrags)? Inwieweit ist die Verwal-
tung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadtrats umzusetzen und mit welchem Zeit-
plan? 
 
Im Rahmen der Sanierung und Neugestaltung von Teilabschnitten des Rheinufers werden bür-
geröffentliche Partizipations- und Informationsveranstaltungen durchgeführt. Für den in die-
sem Jahr zur Umsetzung anstehenden Abschnitt zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Tiefga-
rage Rheinufer ist dies im Herbst 2019, auf Grundlage des RheinUferForums, erfolgt. Das Betei-
ligungsformat für den nächsten, nun zur Überplanung anstehenden Abschnitt zwischen Kaiser-
tor und Zollhafen, wird gegenwärtig konzipiert: derzeit ist geplant, eine Auftaktveranstaltung in 
der zweiten Jahreshälfte 2022, sowie eine weitere Veranstaltung, auf Grundlage dann vorlie-
gender Planungen, im ersten Halbjahr 2023 durchzuführen. 
 
 
2) Welche Maßnahmen hat die Verwaltung ergriffen, um das Rheinufer „als Ort der Naherho-
lung für die Bürgerinnen und Bürger zu erhalten und zu stärken“ und um die klimatischen Be-
dingungen (Entsiegelung?) zu verbessern (Punkt 2 des Stadtratsantrags)? Inwieweit ist die 
Verwaltung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadtrats umzusetzen und mit welchem 
Zeitplan? 
 
Die Verbesserung des freiraumgebundenen Naherholungsangebots im hochverdichteten Be-
reich der Mainzer Innenstadt ist das wesentliche Ziel der Sanierungs- und Neugestaltungs-
maßnahmen der kommenden Jahre am Rheinufer zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Zollha-
fen. Dabei stehen die Schaffung von attraktiven Aufenthaltsorten, eine große Nutzungsoffen-
heit für individuell unterschiedliche Interessen und Ansprüche sowie eine wertige und ange-
messene Gestaltung und Begrünung für diesen wichtigen Freiraum der Stadt im Vordergrund.  
Die im Antrags- bzw. Fragetext angesprochenen Belange, wie Naherholung, Stadtbild, Denk-
malpflege usw., werden im Rahmen der Planung für die abschnittsweise Bearbeitung des 
Rheinufers berücksichtigt und in einem Planungskonzept mit weiteren funktionalen Anforde-
rungen abgewogen und integriert. Der Stadtrat hat den Entwurf für die Neugestaltung des Ufer-
schnitts zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Tiefgarage im Mai 2020 beschlossen.  
 
 
3)  Mit welchen Maßnahmen hat die Verwaltung seit Beschlussfassung die „Belange des Fuß-  
     und Radverkehrs am Rheinufer“ berücksichtigt (Punkt 3 des Stadtratsantrags)? Inwieweit ist  
     die Verwaltung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadtrats umzusetzen und mit                                            
     welchem Zeitplan? 
 

Ö  19.10Ö  19.10



Die Verwaltung hat den Abschnitt zwischen Fort Malakoff und dem Kaisertor geprüft und Ände-
rungen in der Beschilderung, sowohl für Fuß-, Rad- als auch den E-Trettrollerverkehr eingear-
beitet. Die Ausweisung des vorhandenen Geh- und Radweges am Rheinufer wurde durch Be-
schilderungsergänzung vereinheitlicht.  
 
 
4) Welche „ermessenseinschränkende Vorgaben für die Verwaltung“ sind seit Beschlussfas-
sung entwickelt worden (Punkt 4 des Stadtratsantrags)? Inwieweit ist die Verwaltung gewillt 
und in der Lage, diesen Auftrag des Stadtrats umzusetzen und mit welchem Zeitplan? 
 
Der Entwurf für die Sanierung und Neugestaltung des Rheinuferabschnitts nördlich der Theo-
dor-Heuss-Brücke wurde, wie oben ausgeführt, 2020 vom Stadtrat beschlossen. Die allgemei-
ne, alltägliche Nutzbarkeit des Rheinufers für die Bürger:innen wird bei den Planungen für das 
Gesamtufer ebenso berücksichtigt wie die Gewährleistung der Eignung für Sondernutzungen. 
 
 
5) Welche Überarbeitungen der „Regelung(en) des Andienungsverkehrs,  (der) Abstell- 
flächen für Schausteller:innen und Martbeschicker sowie (der) Vorgaben für den Krempel-
markt“ sind seit Beschlussfassung erfolgt (Punkt 5 des Stadtratsantrags)? Inwieweit ist die 
Verwaltung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadtrats umzusetzen, und mit wel-
chem Zeitplan? Wie ist die Antwort auf Anfrage 0810/2021 in diesem Zusammenhang zu ver-
stehen („Eine Änderung dieser Verkehrsbezüge ist (…) nicht vorgesehen.“)? 
 
Durch den beschlossenen Rahmenplan des RheinUferForum fällt ein Teil der Veranstaltungs-
flächen für Messen und Veranstaltungen weg.  
 
Die Andienung des Rheinufers während Veranstaltungen ist für Schausteller:innen und Markt-
beschickende notwendig um Veranstaltungen durchführen zu können. Zudem muss ein Wa-
renverkehr zur Andienung der Schiffsanlegestellen weiterhin möglich sein. Während des 
Krempelmarktes ist mindestens eine Andienung des jeweiligen Standplatzes erforderlich.  
 
6)  Im Sachstandsbericht 0061/2019 schrieb die Verwaltung: „Das Thema der  
gastronomischen Nutzung auf dem Wasser in der Form von Pontons wurde aktuell wieder von 
der Verwaltung aufgegriffen. Die Realisierungsmöglichkeiten werden derzeit geprüft.“ Was 
meint die Verwaltung konkret, und was sind die Ergebnisse der Prüfungen aus dem Jahr 2019? 
Wie ist der aktuelle Stand dieser Empfehlung des RheinUferForums, und wie sind die ord-
nungs- und liegenschaftsrechtlichen Zuständigkeiten für eine solche Nutzung festgelegt (siehe 
Anfrage 0095/2021)? 
 
 
Ein privater Betreiber hat der Verwaltung und auch dem Planungs- und Gestaltungsbeirat sein 
Projekt „Errichtung einer Pontongastronomie“ vorgestellt. Aktuell finden Prüfungen hinsicht-
lich der Realisierbarkeit durch das Stadtplanungsamt statt.   
 
Da sich die geplante Anlage auf der Wasserfläche befindet, ist hier die Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung bei der SGD-Süd zuständig. Für das Anlegen von Landebrücken am städti-
schen Rheinufer sowie weitere Inanspruchnahmen im Bereich der Uferfläche sind die Erlaub-
nisse der Stadt Mainz bzw. des Wirtschaftsbetriebs Mainz A.ö.R. erforderlich.  
 
 
7) Im gleichen Sachstandsbericht 0061/2019 gab die Verwaltung bekannt, dass sie  



„aktuell einen Plan zur Optimierung der dortigen Radverkehrsführung“ erstelle, der mit ande-
ren Fachstellen noch zu koordinieren sei. Gleichzeitig heißt es in dieser Vorlage, dass aus 
Sicht des Dezernates III „keine Einschränkungen hinsichtlich der seither praktizierten und in 
Planung stehenden Rheinufernutzungen akzeptiert werden können“. Inwieweit stellte diese 
Haltung von Dezernat III eine Erschwernis für die Koordinierung des besagten Radverkehrs-
plans dar? Hat das Dezernat seine Haltung in Hinblick auf die Forderung des Stadtrates nach 
„ermessenseinschränkenden Vorgaben“ zwischenzeitlich überarbeitet? Falls nein, warum 
nicht? Wann wird der Plan zur Optimierung der Radverkehrsführung im Ortsbeirat vorgestellt, 
und wann wird er umgesetzt? 
 
Ein eigenständiger Plan zur Radverkehrsführung entlang des Rheinufers wurde nicht als sepa-
rates Werk erstellt. Vielmehr werden die Belange des Radverkehrs in der jetzigen Bearbeitung 
des Rheinufers berücksichtigt, sofern dies durch den gegebenen Raum möglich ist. Aufgrund 
der Konflikte zwischen Fuß- und Radverkehr und dem Rheinufer als Naherholungsraum ist eine 
leistungsfähige Radachse entlang des Rheinufers kaum realisierbar. Dennoch werden die Kon-
flikte, sofern möglich, versucht zu minimieren und eine konfliktärmere Führung der beiden 
Verkehrsarten ermöglicht. 
 
 
8) Laut Antwort auf Anfrage 1417/2020 wurde mit einer Vorlage, die am 22. April 2004 
im Bauausschuss behandelt wurde (die aber laut Antwort auf Anfrage 1879/2020 keine Vorla-
ge der Bauverwaltung war), ein Provisorium eingerichtet, um 121 Stellplätze am Rheinufer 
nachzuweisen, nachdem zuvor die Widmung zugunsten des ruhenden Verkehrs im Einklang 
mit den Empfehlungen des RheinUferForums aufgehoben wurde. Um welche Vorlage handelt 
es sich (bitte um Vorlage, inklusive Beratungsfolge in den Gremien)? Warum ist dieses Provi-
sorium bis heute noch nicht abgelöst worden durch die Verlegung dieser Stellplätze in die in-
zwischen fertig gestellte Tiefgarage Rheinufer? Welche Planungen bestehen innerhalb der 
Verwaltung, das Provisorium nach welchem Zeitplan zu beenden? 
 
Es handelt sich um eine Vorlage im Bau- und Sanierungsausschuß in der Sitzung vom 
22.04.2004 unter TOP 13 im nichtöffentlichen Teil.  
 
Im Baulastenkataster des Bauamtes wurde mit Datum vom 01.09.2004 eine Stellplatzbaulast 
zur Sicherung von 121 Stellplätzen zu Gunsten der Rheingoldhalle am Rheinufer eingetragen. 
Eine Löschung dieser Baulast wäre dann möglich, wenn ein anderweitiger Nachweis der not-
wendigen Stellplätze erfolgt.  
 
Dem Bauamt ist nicht bekannt, ob und ggf. wann eine Verlegung der Stellplätze angedacht ist. 
 
Mainz, 16.11.2022 
 
gez. Steinkrüger 
 
Janina Steinkrüger 
Beigeordnete 



 Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 
im Ortsbeirat  

Mainz-Altstadt

Anfrage zur Ortsbeiratssitzung am 26. Januar 2022 
Aktualisierung RheinUferForum 

Im April 2019 beschloss der Stadtrat mit sehr breiter Mehrheit den Antrag „Planungs-
prozess für das Rheinufer voranbringen“ mit fünf Aufforderungen an die Verwaltung. 
Diese Forderungen waren stark von der Debatte im Ortsbeirat, darunter auch Be-
schluss 0685/2018, bei dem auch von einer „Aktualisierung des Rheinuferforums“ die 
Rede war, geprägt. Inzwischen sind seit dem Stadtratsbeschluss fast drei Jahre ver-
gangen. Im November 2019 gab es eine Bürgerbeteiligung für den Uferabschnitt zwi-
schen Theodor-Heuss-Brücke und Kaisertor, die in die Vorlage 0963/2020 mündete, 
die jedoch nur den Bereich von der Brücke bis zur Tiefgarage überplante. 

Wir fragen die Verwaltung:  

1) Bei welchen breit angelegten Beteiligungsprozessen standen die Empfehlungen 
aus dem RheinUferForum zur Aktualisierung an (Punkt 1 des Stadtratsantrags)? In-
wieweit ist die Verwaltung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadtrats um-
zusetzen, und mit welchem Zeitplan? 

2) Welche Maßnahmen hat die Verwaltung ergriffen, um das Rheinufer „als Ort der 
Naherholung für die Bürgerinnen und Bürger zu erhalten und zu stärken“ und um die 
klimatischen Bedingungen (Entsiegelung?) zu verbessern (Punkt 2 des Stadtratsan-
trags)? Inwieweit ist die Verwaltung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadt-
rats umzusetzen, und mit welchem Zeitplan? 

3) Mit welchen Maßnahmen hat die Verwaltung seit Beschlussfassung die „Belange 
des Fuß- und Radverkehrs am Rheinufer“ berücksichtigt (Punkt 3 des Stadtratsan-
trags)? Inwieweit ist die Verwaltung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadt-
rats umzusetzen, und mit welchem Zeitplan? 

4) Welche „ermessenseinschränkende Vorgaben für die Verwaltung“ sind seit Be-
schlussfassung entwickelt worden (Punkt 4 des Stadtratsantrags)? Inwieweit ist die 
Verwaltung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadtrats umzusetzen, und 
mit welchem Zeitplan? 

5) Welche Überarbeitungen der „Regelung[en] des Andienungsverkehrs, [der] Ab-
stellflächen für Schaustellerinnen und Marktbeschicker sowie [der] Vorgaben für den 
Krempelmarkt“ sind seit Beschlussfassung erfolgt (Punkt 5 des Stadtratsantrags)? 
Inwieweit ist die Verwaltung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadtrats 
umzusetzen, und mit welchem Zeitplan? Wie ist die Antwort auf Anfrage 0810/2021 
in diesem Zusammenhang zu verstehen („Eine Änderung dieser Verkehrsbezüge ist 
[…] nicht vorgesehen.“)? 

Ö  19.10Ö  19.10
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im Ortsbeirat  

Mainz-Altstadt

6) Im Sachstandsbericht 0061/2019 schrieb die Verwaltung: „Das Thema der gastro-
nomischen Nutzung auf dem Wasser in der Form von Pontons wurde aktuell wieder 
von der Verwaltung aufgegriffen. Die Realisierungsmöglichkeiten werden derzeit ge-
prüft.“ Was meint die Verwaltung konkret, und was sind die Ergebnisse der Prüfun-
gen aus dem Jahr 2019? Wie ist der aktuelle Stand dieser Empfehlung des Rhein-
UferForums, und wie sind die ordnungs- und liegenschaftsrechtlichen Zuständigkei-
ten für eine solche Nutzung festgelegt (siehe Anfrage 0095/2021)? 

7) Im gleichen Sachstandsbericht 0061/2019 gab die Verwaltung bekannt, dass sie 
„aktuell einen Plan zur Optimierung der dortigen Radverkehrsführung“ erstelle, der 
mit anderen Fachstellen noch zu koordinieren sei. Gleichzeitig heißt es in dieser Vor-
lage, dass aus Sicht des Dezernats III „keine Einschränkungen hinsichtlich der seit-
her praktizierten und in Planung stehenden Rheinufernutzungen akzeptiert werden 
können.“ Inwieweit stellte diese Haltung von Dezernat III eine Erschwernis für die 
Koordinierung des besagten Radverkehrsplans dar? Hat das Dezernat seine Haltung 
in Hinblick auf die Forderung des Stadtrats nach „ermessenseinschränkenden Vor-
gaben“ zwischenzeitlich überarbeitet? Falls nein, warum nicht? Wann wird der Plan 
zur Optimierung der Radverkehrsführung im Ortsbeirat vorgestellt, und wann wird er 
umgesetzt? 

8) Laut Antwort auf Anfrage 1417/2020 wurde mit einer Vorlage, die am 22. April 
2004 im Bauausschuss behandelt wurde (die aber laut Antwort auf Anfrage 
1879/2020 keine Vorlage der Bauverwaltung war), ein Provisorium eingerichtet, um 
121 Stellplätze am Rheinufer nachzuweisen, nachdem zuvor die Widmung zuguns-
ten des ruhenden Verkehrs im Einklang mit den Empfehlungen des RheinUferFo-
rums aufgehoben wurde. Um welche Vorlage handelte es sich (bitte um Vorlage, in-
klusive Beratungsfolge in den Gremien)? Warum ist dieses Provisorium bis heute 
noch nicht abgelöst worden durch die Verlegung dieser Stellplätze in die inzwischen 
fertig gestellte Tiefgarage Rheinufer? Welche Planungen bestehen innerhalb der 
Verwaltung, das Provisorium nach welchem Zeitplan zu beenden?  

Ludwig Julius 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
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  Drucksache Nr.  

 

1589/2022 
 

öffentlich 
 

 

Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

67/ 10.11.2022  
 
 
 
Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ortsbeirat Mainz-Altstadt Kenntnisnahme 16.11.2022 Ö 

 
Betreff: 
Sachstandsbericht zu Antrag 0374/2022 der Fraktionen Grüne, CDU, SPD, FDP, Linke und ÖDP 
im Ortsbeirat Mainz-Altstadt betr. Rheinufergestaltung 
 
 
Mainz, 15.11.2022 
 
gez. Steinkrüger 
 
Janina Steinkrüger 
Beigeordnete 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ortsbeirat nimmt den Sachstandsbericht der Verwaltung zur Kenntnis.  
 

Ö  20.1Ö  20.1
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Sachverhalt: 
Das Rheinufer-Forum ist Beschlusslage des Stadtrates seit 2000 und seither Leitlinie der Verwal-
tung für die planerische Bearbeitung des Rheinufers zwischen Winter- und Zollhafen. Auf Grund 
der Haushaltssituation der Stadt konnte in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine Umsetzung 
auf breiter Rheinfront bislang nicht erfolgen. Mit der Aufnahme in die Programme der Städte-
bauförderung „Aktive Stadtzentren“ und „Soziale Stadt“ haben sich seit 2019 erstmals mögliche 
Perspektiven für eine konkretere Planung und Umsetzung weiterer Uferabschnitte jenseits der 
Flächen auf der Tiefgarage ergeben.  
 
Mittlerweile steht die Umsetzung des ersten Bauabschnitts zwischen Theodor-Heuss-Brücke und 
der Rheinufer-Tiefgarage kurzfristig zur Umsetzung an. Dieser insbesondere auch für Veranstal-
tungen, Messen und Märkte vorgesehene Teilbereich wird voraussichtlich bis zum Frühjahr 2023 
ausgebaut werden. Konzepte, wie die erforderliche flexible Nutzbarkeit für Feste mit mehr Auf-
enthaltsqualität und Gebrauchswert jenseits der Events im Sinne der Bürger:innen vereinbart 
werden kann, sind angezeigt und derzeit in Arbeit. Die Umsetzbarkeit der Konzepte wird abhän-
gig von personellen und finanziellen Anpassungsleistungen sein.  
 
Die Planungsleistungen für den zweiten Bauabschnitt, der von der Rheinufer-Tiefgarage bis zum 
Zollhafen reicht, werden noch in diesem Jahr vergeben. Parallel dazu wird ein partizipativer Pla-
nungsprozess vorbereitet, der eine intensive Beteiligung der Mainzer Bürger:innen vorsieht. So 
können die Bedürfnisse der späteren Nutzer:innen des Freiraums umfassend untersucht und 
dann in der Entwurfsarbeit so weit wie möglich berücksichtigt werden. Mit einer Umsetzung des 
zweiten Bauabschnitts wird nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich im Jahr 2024 be-
gonnen werden. 
 
Als weiterer überarbeitungsbedürftiger Abschnitt steht in den dann folgenden Jahren das Ufer 
südlich der Theodor-Heuss-Brücke bis zum Fischtorplatz zur Planung an und auch die Sanierung 
des von Gottfried Kühn in den 1960er Jahren gestalteten Ufers vor dem Lauterenviertel wird per-
spektivisch in den Blick zu nehmen sein.  
 
In der für einzelnen Abschnitte des Ufers konkreten Ausformulierung der weitgefassten Festle-
gungen des Rheinufer-Forums und des Rahmenplans sind die im Antrag des Ortsbeirats benann-
ten erforderlichen Aktualisierungen etwa im Hinblick auf die Naherholungsansprüche einer 
wachsenden Stadtbevölkerung und auch die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels 
nach Auffassung der Verwaltung gut darstellbar. Das Ergebnis des Rheinufer Forums stellt inso-
fern kein verbindliches Planwerk dar, das nur noch umgesetzt werden muss, sondern formuliert 
aus seinerzeitiger Sicht Zielvorstellungen für eine langfristige Entwicklung als Empfehlung mit 
grundsätzlichem Charakter. Viele dieser Empfehlungen haben nach wie vor Gültigkeit, weitere 
Anforderungen sind, bedingt durch veränderte gesellschaftliche oder klimatische Voraussetzun-
gen, hinzugetreten.  
 
Die konkretisierende freiraumplanerische Bearbeitung der einzelnen Abschnitte erlaubt eine In-
tegration neuer Aspekte genauso wie eine fachlich begründete Abweichung von den Vorgaben 
des Rheinuferforums: mehr Grün, mehr Naherholungsangebote, eine veränderte Anordnung der 
wichtigen Nutzungsangebote sind innerhalb des Rahmenkonzepts möglich.  
 
Eine grundsätzliche und konzeptionelle Überarbeitung des Rheinufer-Forums auf der ganzen Län-
ge würde einen langwierigen erneuten Planungsprozess erforderlich machen, der erhebliche fi-
nanzielle und personelle Ressourcen binden und damit die tatsächliche Umsetzung weiterer Ab-
schnitte um mehrere Jahre verzögern würde. Das Anliegen des Ortsbeirats nach Berücksichtigung 
aktueller Entwicklungen und veränderter Anforderungen sollte nach Ansicht der Verwaltung in 
den nächsten zur Bearbeitung anstehenden Planungsabschnitten integriert erfolgen. Der geplan-
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te dritte Bauabschnitt des Rheinufers südlich der Theodor-Heuss-Brücke bis zum Hotel Hilton 
kann aus Sicht der Verwaltung bis zum Fischtorplatz erweitert werden, da dieser Raum funktional 
und gestalterisch im Zusammenhang überplant werden sollte. Innerhalb dieses Raums sollten 
die unterschiedlichen Belange im Entwurf unter Beteiligung der fachlich berührten Stellen, der 
Bürger:innen und der zuständigen Gremien, dann konkretisiert und integriert werden. 
 
Ein eigenständiger Plan zur Radverkehrsführung entlang des Rheinufers wurde nicht als separa-
tes Werk erstellt. Vielmehr werden die Belange des Radverkehrs in der jetzigen Bearbeitung des 
Rheinufers berücksichtigt, sofern dies durch den gegebenen Raum möglich ist. Aufgrund der Kon-
flikte zwischen Fuß- und Radverkehr und dem Rheinufer als Naherholungsraum ist eine leistungs-
fähige Radachse entlang des Rheinufers kaum realisierbar. Dennoch werden die Konflikte, sofern 
möglich, versucht zu minimieren und eine konfliktärmere Führung der beiden Verkehrsarten er-
möglicht.  
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Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am  ------------- 
 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ortsbeirat Mainz-Altstadt Kenntnisnahme 16.11.2022 Ö 

 
Betreff: 
Sachstandsbericht zum Antrag Nr. 1243/2022 (SPD)/Änderungsantrag von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, Ortsbeirat Mainz-Altstadt 
hier: Allianzhaus als Ort der Kultur 
 
 
Mainz, 15.11.2022 
 
 
gez. 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 
 
 
 
1. Der Ortsbeirat Altstadt spricht sich für eine attraktive öffentliche Nutzung des künftigen 

Allianzhauses aus. Es soll ein Haus der Kultur und Bildung sein. Keinesfalls sollte dort ein Bü-
rogebäude entstehen. 

 Die Kulturverwaltung hat seit Beginn der Gespräche um die Zukunft und die Nutzungspotentia-
le des Allianzhauses jederzeit eine kulturelle Nutzung als Priorität festgelegt und vorgeschla-
gen. Welche Form eine kulturelle Nutzung am Standort annehmen könnte, wird derzeit verwal-
tungsintern und - wo sinnvoll und notwendig - gemeinsam mit externen Ansprechpersonen er-
arbeitet. 

 
Sobald ein konkretes Konzept für eine kulturelle Nutzung vorliegt, wird dieses auch mit den 
zuständigen Gremien abgestimmt werden. 
 

Ö  20.2Ö  20.2



Seite 2 von 2 

 
2. Für den Standort soll ein Bebauungsplan erstellt werden, der es ermöglicht, sich im Rahmen 

eines öffentlichen Beteiligungsprozesses über ein Nutzungs- und Gestaltungskonzept zu ver-
ständigen. 

 Das Grundstück befindet sich im unbeplanten Innenbereich nach § 34 Baugesetzbuch 
(BauGB). Demnach muss sich eine Umgestaltung des Gebäudes oder ein Neubau nach Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise sowie der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. 

 
Da in der näheren Umgebung bereits eine Vielzahl an Wohn-, Büro- und kulturellen Nutzungen 
vorzufinden ist, würden sich aus der Sicht des Stadtplanungsamtes die im Antrag formulierten 
Nutzungen einfügen. Dies wurde bereits durch eine Bauvoranfrage im Bauamt im Jahr 2014 
geprüft. 

 

Für das Grundstück des Allianzhauses besteht aus bauplanungsrechtlicher Sicht aktuell kein 
Planungserfordernis im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB, wonach Bauleitpläne nur aufzustellen 
sind, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 
Mit einem Angebotsbebauungsplan kann immer nur ein rechtlicher Zulässigkeitsrahmen vor-
gegeben werden. Ein Zwang, eine spezifische Nutzung zu realisieren, kann im Rahmen eines 
Angebotsbebauungsplanes nicht erzeugt werden. Daher wird seitens der Verwaltung kein Pla-
nungserfordernis gesehen, um eine Änderung des bestehenden Baurechtes nach § 34 BauGB 
einzuleiten. 
 

 
3. Zu prüfen ist, ob es möglich ist, das Gebäude zu erhalten und ob es der zukünftigen Nutzung 

entsprechend baulich angepasst werden kann oder ob aus bautechnischen und wirtschaftli-
chen Gründen ein Neubau an diesem Standort sinnvoller ist. Im Falle eines Neubaues sollte im 
Rahmen eines architektonischen Wettbewerbes erarbeitet werden, ob charakteristische Merk-
male des bestehenden Gebäudes in seiner Beziehung zum Umfeld (insbesondere Sichtbezieh-
ungen zur Peterskirche) berücksichtigt werden können. 

 Es obliegt der Eigentümerin, in Bezug auf das Nutzungsgestaltungskonzept eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Aus der Sicht des Stadtplanungsamtes wird die 
Durchführung eines architektonischen Wettbewerbsverfahren positiv beurteilt. Es besteht aus 
der Sicht der Verwaltung jedoch kein direkter Einfluss zur Durchführung eines solchen 
Verfahrens. 
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Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ortsbeirat Mainz-Altstadt Kenntnisnahme 18.01.2023 Ö 

 
Betreff: 
Sachstandsbericht zu Antrag Nr. 1864/2020 und 1869/2020 der Ortsbeiratsfraktion DIE LINKEN 
Mainz-Altstadt; 
hier: Anbindung an das Blindenleitsystem/ Blindenleitsystem gewähren 
 
 
Mainz, 22.11.2022 
 
gez. Steinkrüger 
 
Janina Steinkrüger 
Beigeordnete 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Ortsbeirat Mainz-Altstadt nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.  
 
 

Sachverhalt: 
 
Sachstandsbericht: 
Die Verkehrsverwaltung nimmt zu beiden, fast identischen Anträgen 1864/2020 und 1869/2020 
Stellung:   
 
Auf dem Bereich Schillerplatz / Denkmal in Richtung Fastnachtsbrunnen gibt es insgesamt 4 
Gastrobetriebe + 2 Bäckereien, die alle eine Außenbestuhlung direkt an der Hausfront aufgestellt 
haben. Hinzu kommt, dass auch die Einzelhändler / Apotheken teilweise Warenauslagen vor dem 
Geschäft aufgestellt haben.  
 
Ein taktiles System an der Hausfront ist daher schwierig umzusetzen. Erschwerend kommt noch 
hinzu, dass im Rahmen der Coronahilfsaktion "Mainz hilft sofort" eine Erweiterung der Wirt-
schaftsgärten in Anspruch genommen wurde, d.h., dass die 4 Wirtschaftsgärten auch gegenüber 
der Geschäftsfront, in Richtung der Blumenbeete Tische und Stühle aufgestellt hatten. Diese Er-
weiterung wurde jedoch nur temporär vorgenommen. Sollte es bei dieser Erweiterungsaktion zu 
Beschwerden jedweder Art kommen, muss nachgesteuert werden. Das Ordnungsamt ist bzgl. der 
nicht sachgemäßen Zugänglichkeit des taktilen Leitstreifens durch Blumenkübel etc. informiert. 
 

Ö  20.3Ö  20.3
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Zum eigentlichen Thema „Blindenleitsystem“:  
Aufgrund der Situation des städtebaulich sensiblen Bereichs und der beengten Situation (da dort 
viele Straßenbahne und Busse z.T. gleichzeitig abfahren) wurde in Abstimmung mit der Mainzer 
Mobilität, dem Behindertenbeauftragten und der Stadtbildpflege ein mögliches System eines 
taktilen Leitsystems geprüft. Auf der Seite der Gastronomie ist nunmehr ein Einstiegsfeld für den 
ÖPNV vorgesehen, auf der gegenüberliegenden Seite ein Einstiegsfeld und ein Auffindestreifen 
vor der Hauswand. Die taktilen Elemente werden in Naturmaterialien ausgeführt und sind sowohl 
visuell als auch haptisch kontrastierend. 
 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Ausführung der taktilen Leitsysteme ein klarer Fokus auf 
Gefahrenstellen (z.B. Überquerungen an Hauptstraßen mit hohem Verkehrsaufkommen und ho-
hen Geschwindigkeiten) und auf die Auffindbarkeit wichtiger Einrichtungen (z.B. ÖPNV-
Haltestellen) gelegt wird. Zusätzliches Material zum taktilen System findet sich im Internet unter: 
https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerservice-
online/verkehrsprojekte/barrierefreiheit-im-oeffentlichen-raum.php  
 
 

 
 
 

https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerservice-online/verkehrsprojekte/barrierefreiheit-im-oeffentlichen-raum.php
https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerservice-online/verkehrsprojekte/barrierefreiheit-im-oeffentlichen-raum.php
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Betreff: 
Sachstandsbericht Änderungsantrag zu Antrag Nr. 1860/2020 FDP-Ortsbeiratsfraktion Mainz-
Altstadt;   
hier: Linksabbiegeverbot Rheinstraße 
 
 
Mainz, 04.01.2023 
 
gez. Steinkrüger 
 
Janina Steinkrüger 
Beigeordnete 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsbeirat Mainz-Altstadt nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.  
 
Sachstandsbericht: 
 
Die Straßenverkehrsbehörde hat den Sachverhalt erneut geprüft. 
 
Eine Umkehrung der Einbahnstraßenregelung der Holzstraße zwischen Lauterenstraße und 
Rheinstraße führt nicht zu einer Zufahrt in die südliche Holzstraße, da die Holzstraße nicht in ei-
nem gradlinigen Verlauf über die Rheinstraße führt. Durch den Versatz im Kreuzungsbereich ist 
eine Einbindung der Verkehrsführung im Falle einer Umkehrung der Einbahnregelung in die 
beampelte Kreuzung nicht möglich. 
 
Das Linksabbiegeverbot aus der Rheinstraße in die Holzstraße ist mittels Verkehrszeichen 209 
"vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus" (weißer Pfeil auf blauem Grund) beschildert. Eine 
ergänzende bauliche Maßnahme zur Verhinderung des Linksabbiegens ist nicht möglich, da 
hierdurch auch das zulässige Linksabbiegen aus der Holzstraße in die Rheinstraße verhindert 
werden würde. 

Ö  20.4Ö  20.4
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Betreff: 
Sachstandsbericht zum  Antrag Nr. 1244/2022 (SPD), Ortsbeirat Mainz-Altstadt 
hier: Neubau Bischofsplatz/Portal Ignazgäßchen 
 
 
Mainz, 08.12.2022 
 
 
gez. 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 

 
Zu Punkt 1: 
Es ist möglich, eine Hinweistafel der Reihe "Historisches Mainz" anzubringen. Das Anbringen 
sollte jedoch erst nach Vollendung des Neubaus erfolgen. 
 
Es ist zu entscheiden, ob es sich um eine kleine Hinweistafel in der Reihe "Historische Persön-
lichkeiten" handeln soll, die im Format 24 cm x 24 cm bereits im gesamten Stadtgebiet auf ver-
schiedene Persönlichkeiten hinweisen, etwa auf das Geigerfränzchen, den Pionier der Luftfahrt 
Paul Hänlein, Hanns-Dieter Hüsch u. a. m. oder ob es sich um eine klassische "Historisches 
Mainz"-Tafel handeln soll, die Bezug nimmt auf das Rokokoportal aus rotem Sandstein, das einst 
den Haupteingang des Gebäudes "Haus zum Stecklenberg" verzierte. 
 
Wenn es sich um Letzteres handelt, ist mit Kosten in Höhe von 1.800,-- Euro für eine solche Hin-
weistafel zu rechnen. Für die beschriebene kleine Hinweistafel würden Kosten in Höhe von  
390,-- Euro anfallen. Die Verwaltung benötigt dafür Spendenmittel, die auch oder unter Einbe-
ziehung von Stadtteilmitteln des Ortsbeirates Mainz-Altstadt zur Verfügung gestellt werden  
könnten (s. auch Stellungnahme zu Punkt 2). 
 
Nach Entscheidung über die Art der Hinweistafel und Klärung der Finanzierung kann die 
Verwaltung einen Textentwurf für eine "Historisches Mainz"-Tafel für diesen Ort in Auftrag geben. 
 
Aus der Sicht der Verwaltung wäre eine "Historisches Mainz"-Tafel für das Gesamtensemble zu 
bevorzugen. 

Ö  20.5Ö  20.5
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Zu Punkt 2: 
Der Torbogen des ehemaligen "Haus zum Stecklenberg" wurde 1966 durch das Dombauamt im 
Einvernehmen mit der städtischen Denkmalpflege in den Bereich der Ignazkirche (Ignazgäßchen/ 
Templergasse) versetzt. Der Bogen steht damit auf dem Grundstück der katholischen Kirchenge-
meinde St. Ignaz Mainz. Ein erstes kurzes Gespräch mit einem Vertreter des Verwaltungsrates zu 
der notwendigen Restaurierung des Portalrahmens hat bereits stattgefunden. Die untere Denk-
malschutzbehörde wird im Rahmen der weiteren Gespräche mit der Pfarrgemeinde auch die Mög-
lichkeit einer Informationstafel zur Geschichte des Portalrahmens ansprechen. Die Investoren der 
Wohn- und Geschäftsgebäude am Bischofsplatz wurden von der unteren Denkmalschutzbehörde 
im Hinblick auf ein gemeinsames Gespräch angefragt. 
 
Zu Punkt 3: 
Beide Bestandsbäume sowie die bezeichnete Grünfläche sind nach dem vorliegenden Entwurf 
des Bebauungsplanes "A 262" zu erhalten. Eine Reaktivierung des Brunnens ist derzeit nicht ge-
plant. Die Anregung des Ortsbeirates wird zur Prüfung an den Vorhabenträger weitergegeben. 
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Beschlussvorlage 

 
  Drucksache Nr.  

 

1741/2022 
 

öffentlich 
 

 
Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

VI/42 19.12.2022  
 
 
Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 10.01.2023 
 
 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Kulturausschuss Vorberatung 17.01.2023 Ö 

Ortsbeirat Mainz-Altstadt Anhörung 18.01.2023 Ö 

Wirtschaftsausschuss Vorberatung 26.01.2023 Ö 

Stadtrat Entscheidung 01.02.2023 Ö 

 
Betreff: 
Kino-Kultur in der Landeshauptstadt Mainz 
hier: Prüfauftrag zu Anmietung oder Erwerb des neu entstehenden Kinos in der Hintere Bleiche 
6-8 und Beauftragung eines externen Fachbüros zur Unterstützung einer Wettbewerbsplanung 
 
 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
Mainz, 10.01.2023 
 
gez. 
 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 
 
 
Mainz, 11.01.2023 
 
gez.      
 
Günter Beck 
Bürgermeister 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kulturausschuss und der Wirtschaftsausschuss empfehlen, der Ortsbeirat Mainz-Altstadt 
wird angehört, der Stadtrat beschließt: Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen ihrer 
rechtlichen Möglichkeiten einen dauerhaften Kinobetrieb am Standort Hintere Bleiche 6-8 
sicher zu stellen. Zu diesem Zweck soll eine Anmietung oder auch ein Erwerb der Kinoflä-
chen nach Abriss und Neubau des Bestandsgebäudes geprüft werden. Die Verwaltung wird 
außerdem beauftragt, ein externes Fachbüro zum Thema Kino / Film zu beauftragen, das die 
Verwaltung bei der Erarbeitung eines Kinokonzeptpapieres unterstützt. Außerdem ist zum 
Zwecke der Chancengleichheit und Transparenz frühzeitig vor dem Neubau der Weg eines  

Ö  21.2Ö  21.2
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Bewerber:innenaufrufes mit dem Ziel einer Weitervermietung durch die Stadt an potenzielle 
Kinobetreibende im Rahmen der Ämterkoordinierung anzubahnen.  
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Sachverhalt 
 

Die Landeshauptstadt Mainz kann zurückblicken auf eine lange und wechselhafte Kino-

Geschichte von mehr als 125 Jahren. Mit drei Kino-Standorten - dem Kommunalen Kino  

„CinéMayence“, den Programmkinos „Capitol“ & „Palatin“ und dem Blockbuster Multiplex-

Kino „Cinestar“ - sind von einem ehemals großen und lebendigen Kino-Angebot heute jedoch 

nur noch wenige Spielorte erhalten. Vor diesem Hintergrund liegt es im Interesse der  

Landeshauptstadt Mainz, die noch verbleibenden Standorte für die Zukunft zu erhalten und 

dafür im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichem Betrieb, kulturellem Inhalt und den  

Handlungsmöglichkeiten der Kommune sinnvolle Lösungsansätze zu entwickeln.  

 

Als ein Ergebnis der Gespräche mit dem Eigentümer der Liegenschaft in der Hintere Bleiche 

6-8 hat das Dezernat für Bauen, Denkmalpflege und Kultur die Idee abgeleitet, die neu  

entstehenden, voll ausgestatteten Kinoflächen langfristig anzumieten oder gegebenenfalls 

sogar zu erwerben, um den Kino-Standort nachhaltig und zukunftssicher zu gewährleisten 

und damit die Sparte Film und Kino in der Landeshauptstadt Mainz zu stärken.   

 

Sobald die Zustimmung der politischen Gremien zu einer langfristigen Anmietung oder zum 

Erwerb der Kinoflächen vorliegt, soll eine externe Fachagentur mit der inhaltlichen Begleitung 

der Rahmenbedingungen des Auswahlverfahrens beauftragt werden. Damit soll sicher-

gestellt werden, dass die neu entstehenden Kinoflächen zeitgemäß ausgestattet werden und 

allen geltenden Rechtsvorschriften entsprechen. Auf dieser konzeptionellen Grundlage soll 

dann der Betrieb der zukünftigen Kinos seitens der Landeshauptstadt Mainz im Rahmen  

eines Bewerber:innenaufrufes öffentlich ausgeschrieben werden. Über die eingereichten  

Bewerbungen wird eine Fachjury entscheiden und der Landeshauptstadt Mainz einen  

Vorschlag für den zukünftigen Betrieb des Kinos unterbreiten. In Abstimmung zwischen dem 

Eigentümer, der Fachagentur und den anhand des Ausschreibungsverfahrens ausgewählten 

Betreiber:innen sollen deren Ideen und Bedarfe in der finalen Planung für den Neubau des 

Gebäudes berücksichtigt werden. 

 

Der inhaltliche und formale Schwerpunkt für das neue Kino muss, zur Belebung und  

Bereicherung des Kino-Standorts Mainz, dabei auf einem kultur-orientierten hochwertigen 

Programm liegen - also auf einem inhaltlichen Konzept entsprechend der Programm-

gestaltungen von Arthouse-/Programmkinos bzw. Kommunalen Kinos. Blockbuster-Konzepte 

von (inter-)national tätigen Großkonzernen sollen hierbei keine Berücksichtigung finden.  
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Das Ziel der Landeshauptstadt Mainz besteht darin, die Sparte Film im Sinne des Kultur-

entwicklungskonzeptes und der sich daraus ergebenden Bedarfe zu stärken und damit  

nicht zuletzt ein für die Stadtgesellschaft wichtiges kulturelles Angebot zu erhalten.  

 
 
Finanzierung 
 

Die Landeshauptstadt Mainz mietet langfristig die voll ausgestatteten Kinoflächen im Neubau 

in der Hintere Bleiche an oder erwirbt diese. Die entsprechenden Mittel für die Anmietung 

bzw. den Erwerb sowie den laufenden baulichen Unterhalt sind im städtischen Haushalt be-

reitzustellen.  

 

Die finalen Kosten werden erst mit Beginn der vertraglichen Verhandlungen feststehen und 

zu diesem Zeitpunkt erneut den politischen Gremien zum Beschluss vorgelegt.  

 

Eventuelle Auswirkungen des Kino-Betriebs auf den Stellenplan der Stadtverwaltung sind 

zum gegebenen Zeitpunkt zu berücksichtigen.  
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